
 

 
 

 

14.12.2020 
 
 
 
46 – 12/2020 
 

Änderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz  

(BayStrWG) – Übertragung der Winterdienstpflichten durch Verordnung 

 

 

 

Der Bayerische Landtag hat am 2. Dezember 2020 im Rahmen des Gesetzes zur Anpassung 

bayerischer Vorschriften an die Transformation der Bundesfernstraßenverwaltung (Drs. 

18/11768) u. a. auch eine Änderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG beschlossen. Diese Be-

stimmung ermöglicht es den Gemeinden, den Winterdienst für die Gehbahnen auf die Anlieger zu 

übertragen. Das Gesetz wird in den nächsten Tagen im Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl) 

veröffentlicht. 

 

Eine Gesetzesänderung war notwendig geworden, weil der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) in einem Beschluss vom 17.02.2020 – 8 ZB 19.2020 überraschend entschieden hatte, 

dass Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG keine Übertragung der Winterdienstpflichten an solchen  

öffentlichen Straßen ermögliche, die nur einem Fußgängerverkehr oder einem Fußgänger- und 

Radverkehr dienen, also nicht Teil einer Ortsstraße (Art. 46 Nr. 2 BayStrWG) sind.  

 

Um die Übertragung dieser Pflichten (wieder) in rechtlich zulässiger Weise zu ermöglichen, hat 

der Bayerische Gemeindetag unverzüglich über die Staatsregierung eine entsprechende  

Gesetzesänderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG initiiert, die nun am 1. Januar 2021 in 

Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt können die Anlieger (und gegebenenfalls Hinterlieger) durch eine 

gemeindliche (Reinigungs- und) Sicherungsverordnung zum Winterdienst für sonstige öffentliche 

Straßen, insbesondere beschränkt-öffentliche Wege i. S. v. Art. 53 Nr. 2 BayStrWG, wie oben 

dargestellt (also Fußgängerzonen, selbständige Gehwege und selbständige Geh- und Radwege), 

wirksam herangezogen werden. 

 

Anbei der Wortlaut des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 in seiner geänderten Fassung:  

 

„Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz können die Gemein-

den die in Abs. 4 genannten Personen durch Rechtsverordnung verpflichten,  
 

a)  die Gehwege sowie die gemeinsamen Geh- und Radwege der an ihr Grundstück angrenzen-

den oder ihr Grundstück erschließenden öffentlichen Straßen und,  
 

b)  soweit kein Weg im Sinne von Buchst. a besteht, die an ihr Grundstück angrenzenden oder 

ihr Grundstück erschließenden öffentlichen Straßen in der für den Fußgängerverkehr erfor-

derlichen Breite  
 

bei Schnee oder Glatteis auf eigene Kosten während der üblichen Verkehrszeiten in sicherem 

Zustand zu erhalten.“  

  



 

 
 

 

 

 

Ergänzend verweisen wir auf das Verordnungsmuster des Bayerischen Gemeindetags ein-

schließlich Erläuterungen in BayGT10/2017, S.455 ff (auch im Intranet des BayGT eingestellt).  

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Cornelia Hesse unter der Tel.: 089 360009-22,  

E-Mail: cornelia.hesse@bay-gemeindetag.de gerne zur Verfügung. 
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